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Barrierefreie Gestaltung von optischen 
Informationen

Für die barrierefreie Gestaltung von optischen Informationen gilt allgemein, dass die 
Darstellung des Inhaltes an dessen Informationszweck anzupassen ist. Hierfür sollte eine 
Abstufung der Inhalte nach Prioritäten vorgenommen werden. Generell ist zwischen drei 
Prioritätsstufen zu differenzieren:

• 	 Warnen: Gefahren, Hinweise für Notfälle

• 	 �Entscheiden: Hinweise auf Ein- und Ausgänge, Kennzeichnung von Standorten, 
Zielangaben an Verkehrsmitteln und Wegweisern

• 	 �Leiten: kontinuierlich führende Farbstreifen, Wiederholungen von Informationen

Um die Erkennbarkeit der Informationen auch für sehbehinderte Menschen zu gewähr-
leisten, müssen Kontrast, Helligkeit, Farbkombination, Schrift- bzw. Symbolgröße und 
die Entfernung zum betrachteten Objekt beachtet werden. Die Größe des verwendeten 
Symbols bzw. die Schriftzeichenhöhe wird dabei im Wesentlichen durch den erforder-
lichen Mindest-Sehwinkel und die Betrachtungsentfernung bestimmt.

Empfohlene Schriftgrößen für visuelle Informationen:

� (BMG 1996, S. 32)

30 m 52 cm bis 104 cm Hinweis auf U-Bahn-Station

25 m 44 cm bis 87 cm Abfahrtzeiten

20 m 35 cm bis 70 cm Bahnsteig-Nummern

15 m 26 cm bis 52 cm Straßenschild

10 m 17 cm bis 35 cm Hinweis auf Verkaufsstelle

5 m 9 cm bis 18 cm Türschild

2 m 3,5 cm bis 7 cm Linienplan

1 m 1,8 cm bis 3,5 cm Monitore/Displays

30 cm 0,5 cm bis 1 cm Fahrplan

25 cm 0,4 cm bis 0,9 cm Buchfahrplan,  
Informationsbroschüren

Entfernung, aus der 
Schrift noch erkannt 
werden soll

Schriftgröße  
bei 1° bis 2° Sehwinkel Beispiele

Anhang



Texte sind generell in einfacher Sprache anzufertigen oder, insbesondere bei komplizier
ten Sachverhalten, durch verständliche (selbsterklärende) Bildsymbole (Piktogramme) zu 
ersetzen.

Für die Gestaltung von barrierefreien Informationen sollten serifenlose Schriftarten  
verwendet werden. Empfohlen wird hier Myriad Pro Semibold. 

Weitere Informationen bietet dazu auch die ÖNORM A 3012 –  
Visuelle Leitsysteme für die Öffentlichkeitsinformation:

Österreichisches Normungsinstitut (ON)
A-1020 Wien, Heinestraße 38
Tel.: 01/213 00-0
Internet: www.on-norm.at
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